
Hierzu müsste er als Nichtberechtigter eine Verfügung getroffen haben, die A als Berechtig-
tem gegenüber wirksam ist, und durch die Verfügung etwas erlangt haben. Eine Verfügung ist
jedes Rechtsgeschäft, das ein anderes Recht aufhebt, überträgt, belastet oder inhaltlich ver-
ändert (Palandt/Sprau, 79. Aufl. 2020, BGB § 816 Rn. 4; Wandt Gesetzl. Schuldverhältnisse,
9. Aufl. 2019, § 11 Rn. 26). Indem A das Eigentum an dem Porsche an C übertrug, verfügte
er. B müsste auch als Nichtberechtigter verfügt haben. Da er weder Eigentümer noch
ermächtigter Nichteigentümer war, verfügte B auch als Nichtberechtigter. Diese Verfügung
war A als Berechtigtem gegenüber wirksam. C erlangte gutgläubig Eigentum am Porsche
nach §§ 929 S. 1, 932 I 1, II BGB, sodass A sein Eigentum verlor.

Durch die Verfügung müsste B etwas erlangt haben. B erlangte Besitz und Eigentum an den
Geldscheinen iHv 220.000 EUR. Umstritten ist, ob die 220.000 EUR, also auch der Gewinn
durch die Verfügung erlangt sind oder ob nur der objektive Wert des veräußerten Gegen-
standes (hier 200.000 EUR) durch die Verfügung erlangt ist. Man kann die Ansicht vertreten,
der Bereicherungsgegner habe durch die Verfügung nur den objektiven Wert der Sache
erlangt (dazu MüKoBGB/Schwab, 8. Aufl. 2020, § 816 Rn. 45). Hierfür spricht zunächst der
systematische Blick auf § 818 II BGB, wo ebenfalls nur der objektive Wert maßgeblich ist
(Medicus/Petersen, Bürgerliches Recht, 27. Aufl. 2019, Rn. 723). Ferner beruht der Gewinn
allein auf der Verhandlungskunst des Anspruchsgegners (Medicus/Petersen BürgerlR,
27. Aufl. 2019, Rn. 723). Hiervon soll A keinen Vorteil haben. Überzeugender erscheint es
hingegen, § 816 I 1 BGB dahin auszulegen, dass auch der Gewinn herauszugeben ist (BGH
NJW 1997, 190 [191];Wandt Gesetzl. Schuldverhältnisse, 9. Aufl. 2019, § 11 Rn. 34; Palandt/
Sprau, 79. Aufl. 2020, BGB § 816 Rn. 10). Hierfür spricht zunächst der Wortlaut des § 816 I 1
BGB, wonach das durch die Verfügung Erlangte herauszugeben ist (so auch BGHZ 29, 157
[159] = NJW 1959, 668 [669]). Durch die Verfügung erlangt hat B die Gegenleistung des C,
mithin 220.000 EUR. Weiterhin spricht für diese Ansicht, dass dem Anspruchsteller die
Verwertung seines Gegenstandes zusteht und dieses Verwertungsrecht durch den Nicht-
berechtigten verletzt wurde (Erman/Buck-Heeb, 15. Aufl. 2017, BGB § 816 Rn. 20; Vieweg/
Werner SachenR, 8. Aufl. 2018, § 55 Rn. 26). Ferner ist anerkannt, dass der Nichtberechtigte
nur das Erlangte herausgeben muss, sofern der von diesem erzielte Erlös hinter dem objekti-
ven Wert der Sache zurückbleibt (Staudinger/Lorenz, Neubearb. 2007, BGB § 816 Rn. 23;
Erman/Buck-Heeb, 15. Aufl. 2017, BGB § 816 Rn. 20). Wenn der Anspruchsteller das Risiko
eines nachteiligen Geschäfts zu tragen hat, müssen ihm auch die Vorteile eines günstigen
Geschäftes zustehen (Musielak JA 2017, 1 [2]). Folglich sollte der Nichtberechtigte verpflich-
tet sein, auch den Gewinn herauszugeben. A hat gegen B einen Anspruch auf Zahlung von
220.000 EUR nach § 816 I 1 BGB.

V. Ergebnis zu Fallfrage 2

A hat gegen B einen Anspruch auf Zahlung von 220.000 EUR nach § 285 I BGB, §§ 687 II 1,
681 S. 2, 667 BGB sowie § 816 I 1 BGB.
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Witwer E verstarb im Februar 2017. Er hinterlässt seine Tochter A und seinen Sohn B. Im
Jahr 1986 errichtete E ein eigenhändig ge- und unterschriebenes Testament, welches lautete:
„B soll alles erben.“ Im Jahr 2010 zerriss E das Testament nach einem Streit mit B und
verfasste ein neues eigenhändig ge- und unterschriebenes Testament „Meine Prinzessin soll
alles erben.“ Beides geschah im Beisein des B. E nannte A stets Prinzessin.
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Im Nachlass des E befindet sich ein dunkelblauer Mercedes CLK, dessen Halter E war. Ohne
A, die sich seit Januar 2017 in Brasilien aufhielt, zu informieren, schnappte sich B den
Mercedes am Tag nach dem Tod seines Vaters, um eine Spritztour zu unternehmen. Er
dachte, als Sohn stehe ihm in jedem Fall ein Teil der Erbschaft zu. Vor einem voll besetzten
Straßencafé versuchte B in eine Parklücke längs zur Straße einzuparken. Der Mercedes besitzt
einen Parkassistenten, welcher während des Parkvorgangs im Einsatz war (sog. teilautomati-
sierte Fahrfunktion). Der Einparkassistent misst die Parklücke aus und steuert das Fahrzeug
automatisch in die Parklücke, indem er lenkt, Gas gibt und vor Hindernissen bremst. Der
Fahrzeugführer kann während des Einparkvorgangs jederzeit in den Vorgang eingreifen,
indem er das Fahrzeug bremst.

Zur selben Zeit wartete M mit ihrem sechsjährigen Sohn S am Rand der Parklücke und wollte
die Straße überqueren. S stand dicht neben M, ging jedoch – wie auch sonst üblich – nicht an
ihrer Hand, weil sich S schon sehr sicher und eigenständig im Straßenverkehr bewegt. M
machte eine kurze Vorwärtsbewegung, sah aber sogleich, dass B im Begriff war, einzuparken.
S fasste diese Vorwärtsbewegung vermutlich als Signal zum Überqueren der Straße auf und
lief in die Parklücke. Den lauten Warnschrei der M hörte B nicht, weil er sich hauptsächlich
auf sein Hörbuch konzentrierte. Noch bevor die Einparkautomatik den rückwärtsfahrenden
Wagen automatisch stoppte, kam es zur Kollision zwischen dem in die Parklücke laufenden S
und dem Mercedes.

S zog sich mehrere, kleine Hämatome zu, die ärztlich behandelt wurden. Die gesetzliche
Krankenkasse (K) zahlte die Kosten für die ärztliche Behandlung des S. M erlitt aus Angst
um S einen Schock und bekam vom Notarzt ein beruhigendes Mittel. An dem Mercedes
entstand ein kleinerer Lackschaden. B meint, nicht er, sondern der Parkassistent habe das
Auto gesteuert und er selbst sei für all dies nicht verantwortlich.

Frage 1: Hat die Krankenkasse K gegen B einen Anspruch auf Ersatz der Kosten für die Behandlung des
S?

Frage 2: Hat M gegen B einen Anspruch auf Zahlung von Schmerzensgeld wegen des erlittenen
Schocks?

Frage 3: Hat A gegen B einen Schadensersatzanspruch wegen der Lackschäden?

Bearbeitungshinweis: Alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen sind, gegebenenfalls im Hilfs-
gutachten, zu untersuchen.

§ 116 I 1 SGB X lautet auszugsweise: „Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch
auf Ersatz eines Schadens geht auf den Versicherungsträger oder Träger der Eingliederungshilfe oder
Träger der Sozialhilfe über, soweit dieser auf Grund des Schadensereignisses Sozialleistungen zu erbrin-
gen hat …“

& LÖSUNG

Die Klausur beschäftigt sich anhand eines Einparkunfalles mit dem aktuellen Thema des automatisierten
Fahrens und kombiniert Fragen des Delikts-, Erb- sowie Familienrechts. Parkassistenten und andere
technische Funktionen in Kraftfahrzeugen, die den Fahrzeugführer bei der Längsführung (Beschleuni-
gen/Verzögern) und/oder bei der Querführung (Lenken) unterstützen, haben sich kontinuierlich weiter-
entwickelt und bieten neue juristische Herausforderungen. Gesetzliche Sonderregelungen existieren für
hoch- und vollautomatisierte Fahrfunktionen (BGBl. 2017 I 1648, dazu Hilgendorf JA 2018, 801). In der
vorliegenden Klausur stellt sich die Frage, inwiefern sich die Schadenshaftung durch teilautomatisierte
Fahrfunktionen verändert.

FRAGE 1

A. § 116 I 1 SGB X IVM SCHADENSERSATZANSPRUCH

K könnte gegen B einen Schadensersatzanspruch aus übergegangenem Recht haben.

I. Gesetzlicher Forderungsübergang

Gemäß § 116 I 1 SGB X geht die Forderung kraft eines gesetzlichen Forderungsübergangs
(Legalzession) (vgl. zum gesetzlichen Forderungsübergang Lorenz JuS 2009, 891 [894]) auf
den Versicherungsträger K über (§ 412 BGB), soweit S ein Schadensersatzanspruch gegen B
zusteht.
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